
  

 

Komplett 20: Preisinformation einer Feuerbestattung inkl. 425,00 € Überführung der Urne in 
die Schweiz zur Gestaltung eines zeitlichen Freiraums für die Angehörigen zur 
Entscheidungsfindung für die ggf. spätere Beisetzung oder weitere Überführung der Urne. 
 

Unser verbindlicher Festpreis:  2.875,00 € 

 
Grundleistung – die Feuerbestattung 

 

Versorgung und Vorbereitung der/des Verstorbenen 
 Inkl. einem einfachen, hellen Kiefernvollholzsarges und kompletter Innenausstattung (Abb. 1) 
 Bemessen für Personen mit einem Körpergewicht bis 100kg und einer Körpergröße bis 190 cm  

Personen mit größeren Körpermaßen benötigen einen Sarg in Übergröße (bitte informieren Sie 
uns im Voraus). 

 Inkl. Sarggarnitur (Decke, Kissen) (Abb. 2) und Einkleidung der/des Verstorbenen in ein weißes 
Sterbegewand aus Baumwolle (Abb. 3) 

 Inkl. der hygienische Grundversorgung der/des Verstorbenen 
 Sorgfältiges Einsargen & Einbetten 
 Auf Wunsch kann zur Verfügung gestellte Kleidung verwendet werden. Diese zusätzliche 

Einkleidung erfolgt mit Aufpreis. 
 

 

 
 

Abholung & Überführung 
 Abholung der/des Verstorbenen im Großraum Region-Hannover: Hannover - Celle – Peine – 

Hildesheim – Hameln 
 Im Angebotspreis sind alle Dienstleistungen innerhalb unserer Arbeitszeiten Mo.-Fr., 08:00-

17:00 Uhr enthalten 
 Erschwerte Haus- oder Heimabholungen mit größerem Personalaufwand (mit mehr als zwei 

Personen), oder Abholungen an Feiertagen, Wochenenden oder nachts, müssen wir zusätzlich 
berechnen (Auskunft hierzu geben wir gerne vorab am Telefon) 

 Eine Abholung kann jederzeit außerhalb der normalen Arbeitszeiten im gesamten Bundesgebiet 
durchgeführt werden 

 Hierfür steht Ihnen unsere Ruf- und Einsatzbereitschaft Rund-um-die-Uhr |24 Stunden 7 
Tage/Woche zur Verfügung 

 Überführung in eines der regionalen Krematorien: Hannover, Hildesheim, Hameln oder Celle 
(wir arbeiten ausschließlich mit regional ansässigen Betrieben zusammen) 
Sonderregelungen (nicht im Festpreis enthalten, aber möglich) 

 

Bildtafel – Versorgung & Vorbereitung 

   
Abb. 1) Heller Kiefernvollholzsarg Abb. 2) Garnitur Abb. 3) Sterbegewand 

 



 

Leistungen im Krematorium 
 Übernahme der Kosten des Krematoriums unserer Wahl inkl. Nutzung der dortigen Kühlräume 

bis zur Einäscherung 
 Übernahme der Kosten der gesetzlich vorgeschriebene Zweiten Leichenschau im Krematorium 

durch den Amtsarzt  
 Soweit erforderlich erfolgt die Einholung der polizeilichen oder staatsanwaltschaftlichen 

Freigabe zur Bestattung inkl. zugehörigen Aufwände und Übernahme der Kosten 

Urne & Aschekapsel 
 Inkl. einer biologisch abbaubaren Aschekapsel (Abb. 4) zur Aufnahme der Asche der/des 

Verstorbenen 
 Auf Wunsch kann die Asche-Umbettung in eine schlichte Schmuckurne (Abb. 5 oder Abb. 6) 

gegen zusätzliche Berechnung erfolgen 
 Weitere Schmuckurnen zeigen wir Ihnen gerne im Beratungsgespräch 

 
 

 

Amtswege & Behördengänge 
 Entgegennahme aller Sterbe- und Personenstanddokumenten 
 Prüfung der Verwendbarkeit 
 Anzeige des Sterbefalls beim zuständigen Standesamt 
 Inkl. Beantragung der Sterbeurkunde 
 Auf Wunsch übernehmen wir für Sie die Beschaffung fehlender Dokumente gegen Auslage der 

Gebühren und der Aufwände 
 Abmeldung beim zuständigen Einwohnermeldeamt 
 Abmeldung bei Kranken-, Pflege- und Rentenversicherung, ggf. auch beim Versorgungsamt 
 Beantragung der dreimonatigen Übergangsrente sofern die/der Verstorbene verheiratet war 

Urnenbeisetzung & Abschluss der Formalitäten 
 Anmeldung und Koordination der Urnenbeisetzung bei dem zuständigen Friedhofsamt 
 Überführung der Urne zum Ort der Trauerfeier bzw. dem Ort der Beisetzung innerhalb 

Deutschlands (per Urnenkurier) 
 Übergabe der Sterbeurkunde/n inkl. Rückgabe der uns zur Verfügung gestellten Dokumente 
 

 

Bildtafel – Aschekapseln & Schmuckurnen 

 

  

Abb. 4) die vom Krematorium zur Verfügung 
gestellte biologisch abbaubare Aschekapsel 

Abb. 5) zu einem geringen Aufpreis kann die 
Asche in eine schlichte Schmuckurne 
umgebettet werden 

Abb. 6) auf Wunsch 
zeigen wir Ihnen gerne 
eine Vielfalt an weiteren 
Schmuckurnen 

 



 

Administration mit dem Friedhof  
 Urnenanforderung 

 
Überführung der Urne in die Schweiz 

 
 

 Überführung der Urne (Aschekapsel) zu unserem Partnerunternehmen in die Schweiz zum Zweck 
der persönlichen und individuellen Abschiednahme oder auf Wunsch lediglich zur Aufbewahrung 

 die Überführung der Urne erfolgt innerhalb von 2-3 Wochen nach der erfolgten Einäscherung 
 je nach Wunsch der Angehörigen, erfolgt die Inobhutnahme der Urne über einen Zeitraum von 

einem-  bis zu 60 Tagen und kann zu einem späteren Zeitpunkt auf dem Schweizer Staatsgebiet 
beigesetzt werden (es besteht kein Beisetzungszwang) 

 inkl. schriftlicher Bestätigung, dass ein Urnengrabplatz in der Schweiz für eine vollständige, 
anonyme Naturbestattung erworben und reserviert wurde - auch falls dort keine Beisetzung 
erfolgt 

 Beisetzung nach Wahl: Streuwiesenbestattung / Streubestattung Wald / Streubestattung 
Bergbach 

 Ort der Bestattung: Schweizer Bergwelt (inkl. GPS-Koordinatenangaben) 
 Form der Bestattung: anonym - die Pflege der Grabstelle übernimmt die Natur 
 nachdem die Urne in die Schweiz überführt worden ist, erhalten die Angehörigen einen 

schriftlichen Nachweis inkl. der Kontaktdaten von unserem dortigen Partnerunternehmen und 
entscheiden fortan selbst und eigenverantwortlich über den weiteren Verbleib der Urne 

 
 

 
 
 

Hinweis: aus rechtlichen Gründen müssen wir darauf hinweisen, dass bei einer Rückführung der Urne in 
die Bundesrepublik Deutschland die Asche auf hierfür ausgewiesenen Flächen (Friedhöfen) beigesetzt 
werden muss. 

 

 

 
 

Bildtafel – Bsp. Schweizer Bergwelt 


